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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Zugangsfiktion bei Einschaltung eines privaten 

Postdienstleisters und zu ermäßigten Besteuerung von 

Überstundenvergütungen. 

 

 
 

 

Aktuelle 
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http://www.fg-muenster.nrw.de/


Keine Dreitagesfiktion bei Übermittlung eines Briefs 

durch einen privaten Dienstleister, der seinerseits einen 

Subunternehmer beauftragt 

Der 13. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 15. Mai 2019 

(Az. 13 K 3280/18 Kg) entschieden, dass die Zugangsfiktion bei Übersendung 

einer Einspruchsentscheidung durch einen privaten Postdienstleister, der zur 

Briefbeförderung einen weiteren Subunternehmer zwischenschaltet, nicht gilt. 

Die Familienkasse lehnte einen Kindergeldantrag des Klägers ab und wies 

den hiergegen eingelegten Einspruch als unbegründet zurück. Auf der 

Einspruchsentscheidung ist vermerkt „abgesandt am 6.11.2015“. Dieser Tag 

war ein Freitag. Die Post der Familienkasse wurde im November 2015 

aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung von einem regionalen privaten 

Briefdienstleister abgeholt und teilweise - so auch im Fall der 

Einspruchsentscheidung - an die Deutsche Post AG zur Weitersendung 

übergeben. 

Am 10.12.2015 erhob der Kläger Klage, die das Finanzgericht Münster mit 

Urteil vom 13. März 2017 (Az. 13 K 3907/15 Kg) wegen Versäumung der 

Klagefrist zurückwies. Der Bundesfinanzhof hob dieses Urteil mit 

Gerichtsbescheid vom 14. Juni 2018 (Az. III R 27/17) auf und verwies die 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/13_K_3280_18_Kg_Urteil_20190515.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/13_K_3907_15_Kg_Urteil_20170330.html


Sache an das Finanzgericht Münster zurück. Es habe zu ermitteln, ob nach 

den beim privaten Dienstleister vorgesehenen organisatorischen 

Vorkehrungen regelmäßig von einem Zugang innerhalb von drei Tagen 

ausgegangen werden kann. Dies gelte vor allem bei einem regionalen 

Dienstleister, der bei bundesweiten Zustellungen andere 

Dienstleistungsunternehmen zwischenschalte. 

Im zweiten Rechtsgang hat der 13. Senat des Finanzgerichts Münster jetzt 

der Klage stattgegeben. Die Klageerhebung außerhalb der Dreitagesfrist ab 

dem 6.11.2015 führe nicht zur Fristversäumnis. Zwar werde unter „Aufgabe 

zur Post“ auch ein privater Postdienstleister erfasst. Die beklagte 

Familienkasse habe aber keinen Nachweis darüber erbracht, dass am 

6.11.2015 tatsächlich ein Botengang im Haus stattgefunden habe, bei dem 

die Einspruchsentscheidung in die vorgesehene Ablage zur Abholung durch 

den Kurierdienst gelegt worden ist. Außerdem habe sie nicht nachgewiesen, 

dass der Kurierdienst an diesem Tag tatsächlich die Ausgangspost abgeholt 

hat, obwohl sie nach den vertraglichen Bestimmungen hierzu Informationen 

beim Postdienstleister hätte einholen können. 

Unabhängig davon sei die Zugangsfiktion innerhalb von drei Tagen dadurch 

erschüttert, dass der private Zustelldienst einen weiteren 

Dienstleistungsunternehmer - die Deutsche Post AG - zur Beförderung der 

Einspruchsentscheidung zwischengeschaltet habe. Eine Verlängerung der 



Laufzeit von mindestens einem Tag könne aufgrund eines erforderlichen 

weiteren Sortierprozesses in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden. Auf 

Grundlage des zwischen dem privaten Briefdienstleisters und der Deutschen 

Post AG geschlossenen Vertrages sei die Deutsche Post AG bei einer 

Übergabe an einem Freitag frühestens zu einer Zustellung am folgenden 

Dienstag verpflichtet gewesen. 

Dass die Klage begründet ist, war zwischen den Beteiligten im Laufe des 

Verfahrens unstreitig geworden. 

Kein Verlustausgleich bei Pferdehaltung ohne eigene 

Flächen 

Das Ausgleichsverbot für Verluste aus gewerblicher Tierhaltung gilt auch, 

wenn bei der Aufzucht und Ausbildung von Pferden die Tiere mangels eigener 

Flächen in Pferdepensionen untergebracht sind. Dies hat der 10. Senat des 

Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 12. April 2019 (Az. 10 K 1145/18 F) 

entschieden. 

Die Klägerin, eine GmbH und Co. KG, betrieb eine Pferdezucht. Das 

Finanzamt behandelte die hieraus entstandenen Verluste als solche aus 

gewerblicher Tierhaltung, die gemäß § 15 Abs. 4 S. 1 EStG nur mit Gewinnen 

aus gewerblicher Tierzucht, nicht aber mit Gewinnen aus anderen Einkünften 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/10_K_1145_18_F_Urteil_20190412.html


verrechenbar seien. Hiergegen wandte sich die Klägerin und machte 

insbesondere geltend, dass sie nicht über eine landwirtschaftliche 

Infrastruktur verfüge. Die Fohlen seien vielmehr bei Pensionswirten 

untergebracht worden. 

Der 10. Senat des Finanzgerichts Münster hat die Klage abgewiesen und zur 

Begründung ausgeführt, dass die Verlustverrechnungsbeschränkung 

eingreife, wenn eine an sich landwirtschaftliche Betätigung darin bestehe, 

überhöhte Bestände an Vieh ohne entsprechende landwirtschaftliche 

Nutzfläche zu halten. Das Geschäftsmodell der Klägerin habe die Ausbildung 

der Fohlen umfasst und sei nicht auf einen kurzfristigen Weiterverkauf 

gerichtet gewesen. Da sie nicht über eigene Flächen zur Futtererzeugung 

verfügt habe, sei die Tierhaltung als gewerblich gemäß § 15 Abs. 4 S. 1 EStG 

anzusehen. Die vom Senat zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof 

unter dem Aktenzeichen IV R 14/19 anhängig. 

Lesen Sie hierzu bitte auch die Pressemitteilung Nummer 10 vom 3. Juni 

2019. 

Für mehrere Jahre ausbezahlte Überstundenvergütung 

ist ermäßigt zu besteuern  

http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/PM_10_03_06_2019/index.php


Der 3. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 23. Mai 2019 (Az. 

3 K 1007/18 E ) entschieden, dass eine Überstundenvergütung, die aufgrund 

eines Aufhebungsvertrages für mehrere zurückliegende Jahre in einer 

Summe ausbezahlt wird, als außerordentliche Einkünfte nach der sog. 

"Fünftel-Regelung" ermäßigt zu besteuern ist. 

Der Kläger schloss mit seiner Arbeitgeberin im Streitjahr 2016 einen 

Aufhebungsvertrag, in dem unter anderem geregelt wurde, dass er für 

geleistete Überstunden in den Jahren 2013 bis 2015 eine pauschale 

Vergütung in Höhe von 6.000 € enthält. Hierfür begehrte der Kläger die 

Tarifermäßigung nach § 34 Abs. 1 EStG, die das Finanzamt versagte. 

Der Senat hat der Klage stattgegeben. Die als Arbeitslohn zu qualifizierenden 

Zahlungen für geleistete Überstunden unterfielen der Tarifermäßigung. Es 

handele sich um eine Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit, da der 

Zeitraum mehr als zwölf Monate umfasse. Insoweit könnten 

Überstundenvergütungen nicht anders beurteilt werden als die Nachzahlung 

von Lohn für die reguläre Arbeitsleistung. Die Vergütung sei dem Kläger auch 

zusammengeballt in einer Summe im Streitjahr 2016 zugeflossen. Der Senat 

hat die Revision zur Fortbildung des Rechts zugelassen. 

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung Nummer 11 

vom 17. Juni 2019. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/3_K_1007_18_E_Urteil_20190523.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/presse/pressemitteilungen/PM_11_17_06_2019/index.php


Gattungsbezeichnung bei Textilien ist keine 

ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung   

Mit Urteil vom 14. März 2019 (Az. 5 K 3770/17 U) hat der 5. Senat des 

Finanzgerichts Münster entschieden, dass auch bei Textilien im 

Niedrigpreissegment die bloße Gattungsbezeichnung (z.B. „T-Shirts“ oder 

„Jacken“) keine ordnungsgemäße Leistungsbeschreibung darstellt, so dass 

der Leistungsempfänger nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. 

Der Kläger betreibt einen Großhandel mit Textilien. Das Finanzamt kürzte im 

Rahmen einer Umsatzsteuersonderprüfung den vom Kläger geltend 

gemachten Vorsteuerabzug aus diversen Rechnungen aufgrund 

mangelhafter Warenbezeichnungen. Hierbei handelt es sich um Rechnungen, 

bei denen die Waren lediglich mit Stichworten wie „Blusen“, „Jacken“, 

„Pullover“, „T-Shirts“, „Tops“ oder „Röcke“ bezeichnet werden. Hiergegen 

wandte der Kläger ein, dass im Textilgroßhandel insbesondere im 

Niedrigpreissektor detailliertere Bezeichnungen nicht handelsüblich seien. 

Dem ist der 5. Senat des Finanzgerichts Münster nicht gefolgt und hat die 

Klage abgewiesen. Die Rechnungen enthielten keine hinreichenden 

Leistungsbeschreibungen und berechtigten daher nicht zum Vorsteuerabzug. 

Eine Rechnung müsse Angaben tatsächlicher Art enthalten, welche die 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/5_K_3770_17_U_Urteil_20190314.html


Identifizierung der Leistung ermöglichen, um eine mehrfache Abrechnung der 

Leistung auszuschließen. Daher müsse der Leistungsgegenstand eine 

eindeutige und leicht nachprüfbare Feststellung der Leistung ermöglichen. 

Dies erfordere insbesondere eine handelsübliche Bezeichnung der Leistung, 

was bei lediglich abstrakten Warenbezeichnungen wie in den 

streitbefangenen Rechnungen nicht der Fall sei. Eine eindeutige und leicht 

nachprüfbare Identifizierung der einzelnen Leistungen lasse sich anhand 

dieser Bezeichnungen nicht vornehmen. Die Waren hätten vielmehr 

weitergehend umschrieben werden müssen, etwa nach Hersteller, Modelltyp, 

Schnittform, Material, Muster, Farbe, Größe oder unter Bezugnahme auf eine 

Artikel- oder Chargennummer. Die Angabe zumindest gewisser solcher 

Merkmale sei auch im Niedrigpreissektor zumutbar, denn auch der 

Weiterverkauf an Endverbraucher in einem Ladenlokal erfordere eine 

Sortierung nach Modelltypen und Größen. Andere Unterlagen zur 

Identifizierung der Leistungen habe der Kläger nicht vorgelegt. 

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

  

 



Weitere 
Entscheidungen 
im Überblick 

 

 

 

 
Einkommensteuer 

Zur Frage, ob von einem Arbeitnehmer des Betriebsunternehmens einer 

Betriebsaufspaltung erlittene Vermögensverluste im Zusammenhang 

mit einer typisch stillen Beteiligung am Besitzunternehmen 

Werbungskosten darstellen (Urteil vom 9. April 2019, Az. 2 K 2576/17 E) 

Sind eine „Arrangement Fee“ und eine „Agency and Security Agency 

Fee“ Zinsaufwendungen im Sinne der Zinsschrankenregelung? (Urteil 

vom 12. April 2019, Az. 10 K 2859/15 K) 

 Körperschaftsteuer 

Zur Berechnung von verdeckten Gewinnausschüttungen, die aus 

Ausfällen von Forderungen einer GmbH gegenüber ihrem Gesellschafter 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/2_K_2576_17_E_Urteil_20190409.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/10_K_2859_15_K_Urteil_20190412.html


und diesem nahestehenden Personen resultieren (Urteil vom 12. April 

2019, Az. 13 K 3923/16 K,G) 

Gewerbesteuer 

Bestehen verfassungsrechtliche Zweifel an der Begrenzung des 

Verlustvortrags nach § 10a Satz 2 GewStG? (Beschluss vom 22. Mai 2019, 

Az. 13 V 235/19 G) 

Umsatzsteuer 

Zur Frage, ob eine Aufteilung des Vorsteuerabzugs vorzunehmen ist, 

wenn ein Verein neben einer wirtschaftlichen Tätigkeit auch eine nicht 

wirtschaftliche Tätigkeit ausübt (Urteil vom 16. Mai 2019, Az. 5 K 3053/16 

U) 

Kindergeld 

Stellen eine Bankausbildung und ein anschließendes Bachelorstudium 

im Bereich „Management & Finance“ eine einheitliche Erstausbildung 

dar? (Urteil vom 6. Dezember 2018, Az. 8 K 3559/17 Kg, Rev. BFH III R 

10/19) 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/13_K_3923_16_K_G_Urteil_20190412.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/13_V_235_19_G_Beschluss_20190522.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/5_K_3053_16_U_Urteil_20190516.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/5_K_3053_16_U_Urteil_20190516.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2018/8_K_3559_17_Kg_Urteil_20181206.html


Ist eine Kindergeldrückforderung für ein behindertes Kind zu erlassen, 

wenn das Kindergeld auf Sozialleistungen angerechnet wurde, der 

Kindergeldberechtigte verstorben ist und der Erbe den Tod nicht 

angezeigt hat? (Urteil vom 21. Mai 2019, Az. 15 K 1914/18 Kg) 

 

In 
eigener 
Sache 

 

  
 
Perspektivtag am 10. Juli 2019 - Es sind noch Plätze frei! 

Spätentschlossene können sich noch immer zum Perspektivtag des 

Finanzgerichts Münster am 10. Juli 2018 anmelden. An diesem Tag sind 

Studierende, Referendare/innen und Berufseinsteiger/innen herzlich 

eingeladen, Einblicke in das Arbeitsumfeld und die richterliche Arbeitsweise 

zu erhalten. Nähere Informationen zum Ablauf sowie zur Anmeldung finden 

Sie auf der Homepage des Finanzgerichts Münster. 

 

 
 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/15_K_1914_18_Kg_Urteil_20190521.html
http://www.fg-muenster.nrw.de/behoerde/karriere/Perspektivtag/index.php
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Herausgegeben vom Präsidenten des Finanzgerichts Münster 

Redaktion: RaFG Dr. Jan-Hendrik Kister, Warendorfer Straße 70, 48145 

Münster, Tel. 0251/3784-212, Telefax 0251/3784-201, E-Mail: jan-

hendrik.kister@fg-muenster.nrw.de 

Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 15. 

eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter über 

folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank NRW-

Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts Münster sind die 

anhängigen Revisionsverfahren gegen Entscheidungen des Finanzgerichts 

Münster aufgelistet, die ab 1. Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der 

Entscheidungen des Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der 
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gerichtseigenen Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. 

Die Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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